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EU: Finanztransaktionssteuer könnte bis Ende des Jahres scheitern 

Am 25.11.2015 hat die Ratsarbeitsgruppe „Indirekte Steuern“ erneut zur Finanz-

transaktionssteuer getagt. Es wurde ein Arbeitsdokument diskutiert, das für diese 

technischen Gespräche in Brüssel vorbereitet worden war. Dieses nimmt auf die 

G11-Ministererklärung von Januar 2015 Bezug, in der eine FTT mit möglichst 

breiter Bemessungsgrundlage befürwortet wurde. 

Bereits Anfang November hat Österreich als der die Verhandlungen leitende Mit-

gliedstaat den übrigen an der verstärkten Zusammenarbeit beteiligten Staaten im 

Hinblick auf eine etwaige Einigung eine Frist bis Ende Dezember gesetzt. Aller-

dings wurden laut dem Dokument über wesentliche Besteuerungsprinzipien bis-

her noch keine Entscheidungen getroffen. Vor dem Hintergrund der von Öster-

reich gesetzten Frist ist ein endgültiges Scheitern der Verhandlungen daher nicht 

auszuschließen. 

Das Arbeitsdokument beinhaltet insbesondere ein Kapitel über Derivate sowie 

über (betriebliche und private) Altersvorsorge. 

Für Derivate sollen laut dem Papier niedrige Steuersätze beschlossen werden. 

Dabei sollen die Auswirkungen auf die Realwirtschaft sowie das Risiko einer 

möglichen (teilweisen) Umsiedlung des Finanzsektors beachtet werden. Zudem 

greift das Arbeitsdokument die Frage auf, ob Derivate, die zu 100 % an Staatsan-

leihen gekoppelt sind, von der Steuer ausgenommen werden sollen. Schließlich 

findet sich im Anhang des Dokuments auch eine überarbeitete Definition der An-

sässigkeit, die Finanzinstitute, die mit OTC-Derivaten handeln, ausnehmen wür-

de. 

Hinsichtlich der Besteuerung von Altersvorsorgeprodukten wird erwogen, ein 

spezielles Besteuerungsregime einzuführen. Alternativ werde auch eine Aus-

nahme von der Besteuerung erwogen. Dies könne umgesetzt werden, indem den 

an der Finanztransaktionssteuer teilnehmenden Staaten eine Besteuerungsopti-

on gewährt werde. Angesichts der Unterschiedlichkeit der Altersvorsorgeregime 

wird auch die Frage aufgeworfen, ob die Definition des Begriffs Altersvorsorge 

(allein in Deutschland gibt es fünf Durchführungswege der betrieblichen Alters-

versorgung) dem nationalen Gesetzgeber überlassen werden könne. 

DStV-Eingabe: BMF-Rechner zur Kaufpreisaufteilung bei bebauten Grund-

stücken 

Mit Stellungnahme vom 23.11.2015 hat der Deutsche Steuerberaterverband e.V. 

(DStV) das vom BMF im Internet zur Verfügung gestellte Tool „Arbeitshilfe zur 

Aufteilung eines Gesamtkaufpreises für ein bebautes Grundstück“ kritisiert. Die 

Finanzverwaltung verwendet den BMF-Rechner zur Ermittlung der Bemessungs-

grundlage für Absetzungen für Abnutzung (AfA) von Gebäuden. Der DStV bean-

standet, dass die anhand des Tools ermittelten Anschaffungskosten betreffend 

den nicht-abnutzbaren Grund und Boden einerseits und das abnutzbare Gebäu-

de andererseits – insbesondere aufgrund der fehlenden Marktanpassung der 

Sachwerte – oft nicht sachgerecht seien, da sie zu überhöhten Werten für Grund 

und Boden führen können. Der DStV empfiehlt in diesen Fällen, eine sachgerech-

te Aufteilung im Grundstückskaufvertrag zu vereinbaren oder – soweit dies wirt-
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schaftlich sinnvoll erscheint – die Kaufpreisaufteilung durch einen Sachverständi-

gen vornehmen zu lassen. 

BFH: Auszahlung einer einheitlichen Abfindung in zwei Veranlagungszeit-

räumen kann ausnahmsweise nach § 34 EStG begünstigt sein. 

Mit Urteil vom 13.10.2015 (IX R 46/14) entschied der BFH, dass eine einheitliche 

Abfindung, die einem ehemaligen Arbeitnehmer in zwei Teilzahlungen zugeflos-

sen ist, dem ermäßigten Steuersatz nach § 34 EStG unterliegen kann. Voraus-

setzung dabei sei, dass sich die Teilzahlungen im Verhältnis zueinander eindeu-

tig als Haupt- und Nebenleistung darstellen und die Nebenleistung geringfügig ist. 

Bei der Frage, ob eine Nebenleistung geringfügig ist, sei der Umstand, dass die-

se Teilauszahlung (vor Steuern) niedriger ist als die tarifliche Steuerentlastung 

der Hauptleistung bei Anwendung von § 34 EStG, ergänzend zu berücksichtigen. 

Der Kläger und Revisionsbeklagte (Kläger) war als Arbeitnehmer beschäftigt. In-

folge Aufhebungsvertrags endete das Beschäftigungsverhältnis unterjährig im 

Veranlagungszeitraum 2010. Er erhielt eine Tarifabfindung in Höhe von € 10.200, 

die ihm in 2010 zufloss und der tariflichen Einkommensteuer unterlag sowie eine 

betriebliche, im Streitjahr 2011 zugeflossene Abfindung in Höhe von € 104.800. 

Der Kläger beantragte für die betriebliche Abfindung die Tarifermäßigung nach 

§ 34 EStG. Das beklagte Finanzamt unterwarf diese abweichend von der Steuer-

erklärung des Klägers dem tariflichen Steuersatz. 

Der BFH bestätigt nun den für den Kläger erfolgreichen Ausgang des vorinstanz-

lichen Klageverfahrens. Im Streitjahr 2011 lägen außerordentliche Einkünfte im 

Sinne von § 34 Abs. 2 Nr. 2 EStG i.V.m. § 24 Nr.1 Buchst. a EStG vor. 

In der Begründung geht der BFH zunächst auf die tatbestandliche Anwendbarkeit 

von § 34 EStG ein. Grundsätzlich erforderlich sei der Zufluss der Abfindung in ei-

nem Veranlagungszeitraum. Er müsse zudem geeignet sein zu einer einmaligen 

und außergewöhnlichen Progressionssteigerung zu führen. Ein Zufluss in zwei 

Veranlagungszeiträumen könne aber ausnahmsweise unschädlich sein, wenn 

andernfalls der Zweck des § 34 EStG verfehlt würde. Dies sei der Fall, wenn sich 

die Teilzahlungen im Verhältnis zueinander eindeutig als Haupt- und Nebenleis-

tung darstellen und die Nebenleistung geringfügig ist. 

Ob die Nebenleistung geringfügig ist, bestimme sich nach dem Vorliegen einer 

Ausnahmesituation in der individuellen Steuerbelastung des einzelnen Steuer-

pflichtigen. Eine starre Prozentgrenze im Hinblick auf das Verhältnis der Teilleis-

tungen zueinander oder auf die Gesamtabfindung bestehe dabei nicht. Vorlie-

gend sei die Teilzahlung im VZ 2010 jedenfalls geringfügig, da sie lediglich 

8,87 % der Gesamtabfindung und 9,73 % der Hauptleistung betrage. Ohne es zu 

erwähnen widerspricht der BFH damit dem BMF-Schreiben vom 01.11.2013 (dort 

Rz. 8), wonach eine geringfügige Zahlung maximal 5 % der Hauptleistung betra-

gen dürfe. 

Zusätzlich sei – so der BFH – zu berücksichtigen, dass die Nebenleistung niedri-

ger ist als die Steuerentlastung der Hauptleistung (vorliegend € 10.806). Ab-

schließend sei überdies zu berücksichtigen, dass der Kläger auf die Höhe der Ab-
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findung und die Modalitäten der Auszahlung keinen entscheidenden Einfluss hat-

te. 

Bei dem Erfordernis des Zuflusses innerhalb eines Veranlagungszeitraums („Zu-

sammenballung von Einkünften“) handelt es sich um ein ungeschriebenes Tatbe-

standsmerkmal, das der BFH in ständiger Rechtsprechung entwickelt hat, um 

dem Normzweck von § 34 EStG (Milderung der Progressionswirkung bei außer-

ordentlichen Einkünften) gerecht zu werden. Bei Teilzahlungen in mehreren VZ 

ist die Anwendung der Billigkeitsnorm des § 34 EStG hingegen in der Regel nicht 

geboten, da bereits die Aufteilung des Zuflusses zu einer Linderung der Progres-

sionswirkung führt. Es ist jedoch konsequent, dass der BFH das ungeschriebene 

Tatbestandsmerkmal in Bezug auf Teilauszahlungen in zwei VZ einschränkt, 

wenn andernfalls der Zweck der Vorschrift verfehlt würde.  
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Urteile und Schlussanträge des EuGH bis zum 20.11.2015 

Aktenzeichen Datum Stichwort 

C-241/14 19.11.2015 

Vorlage zur Vorabentscheidung – Steuerrecht – Abkommen zwischen der Eu-
ropäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Schwei-
zerischen Eidgenossenschaft andererseits über die Freizügigkeit – Beziehung 
zwischen diesem Abkommen und den bilateralen Doppelbesteuerungsabkom-
men – Gleichbehandlung – Diskriminierung aufgrund der Staatsangehörigkeit – 
Staatsangehöriger eines Mitgliedstaats der Europäischen Union – Grenzgän-
ger – Einkommensteuer – Aufteilung der Steuerhoheit – Steuerliche Anknüp-
fung – Staatsangehörigkeit. 

C-632/13 19.11.2015 

Vorlage zur Vorabentscheidung – Freizügigkeit – Gleichbehandlung – Ein-
kommensteuer – Einkünfte von Gebietsfremden, die einer Quellensteuer unter-
liegen – Ausschluss von Steuerabzügen, die an die persönlichen Lebensver-
hältnisse des Steuerpflichtigen anknüpfen – Rechtfertigung – Möglichkeit ge-
bietsfremder Steuerpflichtiger, die für gebietsansässige Steuerpflichtige gel-
tende Regelung zu wählen und diese Abzüge geltend zu machen. 

Alle am 25.11.2015 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (V) 

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

X R 32/13 01.10.2015 

Verteilung eines Übergangsgewinns - § 163 AO - Korrekturen bei Übergang 
von der Einnahmen-Überschuss-Rechnung zum Betriebsvermögensvergleich - 
Billigkeitsentscheidung als sonstiger Verwaltungsakt - keine Bindung an Tatsa-
chengericht bei Prüfung der Frage, ob der Inhalt einer behördlichen Erklärung 
einen Verwaltungsakt darstellt 

IX R 51/14 16.06.2015 
Hemmung der Feststellungsverjährung bei Prüfung eines Gesamtobjekts (Die 
Entscheidung wurde nachträglich zur amtlichen Veröffentlichung bestimmt; sie 
war seit dem 02.09.2015 als NV-Entscheidung abrufbar) 

IX R 46/14 13.10.2015 Abfindung - Ermäßigte Besteuerung - Geringfügigkeit einer Teilauszahlung 

IX R 27/14 16.06.2015 
Vermietung und Verpachtung - Vorläufige Steuerfestsetzung - Beseitigung der 
Ungewissheit - Änderungsbefugnis 

VI R 13/15 03.09.2015 
Versorgung und Betreuung eines Haustieres als haushaltsnahe Dienstleistung 
siehe auch: Pressemitteilung Nr. 79/15 vom 25.11.2015 

IV R 30/13 24.09.2015 

Gewinne aus der Fortführung der bisherigen unternehmerischen Tätigkeit zu-
zuordnenden Geschäftsvorfällen keine Aufgabe- oder Veräußerungsgewinne 
i.S. des § 18 Abs. 4 UmwStG 2002 - Zuordnung von Wirtschaftsgütern zum
Anlagevermögen oder zum Umlaufvermögen 

II R 31/13 30.09.2015 
Gesonderte und einheitliche Feststellung des Grundbesitzwertes gegenüber 
mehreren Miterben - Nichtigkeit des Feststellungsbescheids bei unzureichen-
der Benennung der Inhaltsadressaten 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=171790&pageIndex=0&doclang=de&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=729230
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=171791&pageIndex=0&doclang=de&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1108992
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=32413&pos=0&anz=83
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=32414&pos=1&anz=83
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=32415&pos=2&anz=83
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=32416&pos=3&anz=83
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=32417&pos=4&anz=83
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=32409&linked=pm
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=32418&pos=5&anz=83
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=32419&pos=6&anz=83
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Alle am 25.11.2015 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (NV) 

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

IV R 39/12 24.09.2015 
Entscheidung über den Freibetrag gemäß § 14a Abs. 4 EStG nicht im Gewinn-
feststellungsverfahren 

IV R 16/13 29.07.2015 
Unternehmenssitz an Anschrift der überlassenen Räumlichkeiten nicht ausrei-
chend für Begründung Betriebsaufspaltung 

VII R 60/13 18.08.2015 
Kein Anspruch auf auflagenfreie Ausnahmegenehmigung zum Vertrieb von 
Brenngeräten 

VII R 61/13 18.08.2015 
Kein Anspruch auf auflagenfreie Ausnahmegenehmigung zum Vertrieb von 
Brenngeräten 

VII B 4/15 03.09.2015 
Zur Klagebefugnis eines Steuerberaters hinsichtlich der vermeintlich rechtswid-
rigen Zulassung eines Konkurrenten 

http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=32420&pos=7&anz=83
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=32421&pos=8&anz=83
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=32422&pos=9&anz=83
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=32423&pos=10&anz=83
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=32424&pos=11&anz=83
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Arbeitshilfe zur Aufteilung eines Gesamtkaufpreises für ein bebautes Grundstück 
(Kaufpreisaufteilung) 
 


 


Sehr geehrter Herr Ministerialrat Hensel, 


 


zur Ermittlung der Bemessungsgrundlage für Absetzungen für Abnutzung von Gebäuden i. S. d. 


§ 7 Abs. 4 bis 5a EStG ist es in der Praxis häufig erforderlich, den Gesamtkaufpreis für ein 


bebautes Grundstück auf das Gebäude, das der Abnutzung unterliegt, sowie den nicht 


abnutzbaren Grund und Boden aufzuteilen. Auf der Internetpräsenz des Bundesministeriums für 


Finanzen steht dafür seit Januar 2015 eine aktualisierte Version der Arbeitshilfe nebst Anleitung 


zur Verfügung.  


 


Aus der Praxis erreichten uns Fälle, bei denen die Anwendung dieses Exceltools zu 


Kaufpreisaufteilungen führt, die nicht sachgerecht sind. Der Deutsche 


Steuerberaterverband e.V. (DStV) fordert daher, dass die Finanzämter angewiesen werden, die 


Plausibilität der Ergebnisse der Kaufpreisberechnung zu überprüfen und durch pflichtgemäßes 


Ermessen i. S. d. § 5 AO die Angemessenheit der Besteuerung sicherzustellen. 


 


Eine angemessene Besteuerung wird dadurch sichergestellt, dass Steuersubjekte prinzipiell 


gleichmäßig belastet werden. Dies ist aktuell nicht gewährleistet, denn in einigen Fällen führt 


die Anwendung des BMF-Rechners zu deutlich nachteiligen Abweichungen im Vergleich zur 


herkömmlichen Ermittlungsweise. Der Anteil des nicht abnutzbaren Grund und Bodens fällt 


dabei wesentlich höher aus, wodurch bei Nutzung des BMF-Rechners erhebliches 


Abschreibungspotenzial verloren geht. Steuerpflichtige, die eine sachgerechte 


Kaufpreisaufteilung erwirken wollen, müssen demnach entweder eine sachgerechte Aufteilung 
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des Kaufpreises im notariellen Kaufvertrag wirksam vereinbart haben (FG Berlin-Brandenburg, 


Urt. vom 18.02.2014, 5 K 5012/12) oder selbst ein Sachverständigengutachten in Auftrag 


geben, mit dessen Kosten sie belastet werden. Wirtschaftlichkeitsgründe durch hohe 


Gutachterkosten im Verhältnis zu relativ geringen Steuerersparnissen stehen dem häufig 


entgegen. 


 


Nachfolgendes Beispiel veranschaulicht die dargelegte Problematik unter Verwendung des 


Exceltools für eine Berliner Eigentumswohnung, Altbau, Baujahr 1905, Anschaffungsjahr 2015, 


Kaufpreis 750.000 €, 100 m² Wohnfläche, Grundstücksgröße 1000 m², Miteigentumsanteil 1/10, 


im Bezirk Charlottenburg (Bodenrichtwert 3000 €/m²): 


 


 


 Kaufpreisanteile 


Grund und Boden 649.913 € (≈ 87 %) 


Gebäude 100.087 € (≈ 13 %) 


 


 


Die Aktualität dieser Problematik ergibt sich aus der Entwicklung der Verwaltungsauffassung. 


Für alle Erwerbe, die nach dem 31.12.2012 getätigt und deren Kaufpreise mit dem 


bundeseinheitlichen vereinfachten Verfahren aufgeteilt wurden, findet für Eigentumswohnungen 


für Zwecke der Einkommensbesteuerung keine Aufteilung nach Tabellenwerten mehr statt. 


Zuvor wurde die Kaufpreisaufteilung im Rahmen einer Verhältnisrechnung zwischen Boden- 


und Gebäudewert ermittelt, wobei sich sämtlich einfließende Parameter auf den Berliner 


Wohnungsmarkt bezogen.  


 


Das nun angewendete Verfahren, in dem eine Aufteilung nach dem Verhältnis der 


Verkehrswerte oder der Teilwerte vom Grund und Boden einerseits sowie zum Gebäude 


anderseits vorzunehmen ist (vgl. BFH, Urt. vom 10.10.2000, IX R 86/97, BStBl. II 2001, S. 183), 


typisiert hingegen durch die Verwendung des vom Statistischen Bundesamt geführten 


Baupreisindex und der Normalherstellungskosten 2010 des gesamten Bundesgebiets. Eine 


Marktanpassung wurde für den BMF-Rechner nicht vorgesehen: „Auf eine Marktanpassung der 


(vorläufigen) Sachwerte wurde verzichtet, da sich diese im gleichen Verhältnis auf den Grund 


und Boden einerseits sowie auf das Gebäude andererseits auswirken“ (vgl. Anleitung für die 


Berechnung zur Aufteilung eines Grundstückskaufpreises). 
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In der Tat findet jedoch bei der Ermittlung des auf den Boden entfallenden Werts eine 


Marktanpassung statt. Beim dafür verwendeten Bodenrichtwert handelt es sich um die 


flächendeckenden durchschnittlichen Lagewerte für den Boden unter Berücksichtigung des 


unterschiedlichen Entwicklungszustands. Bei der Ermittlung des Bodenwerts sind 


wertbeeinflussende Merkmale des Bodenrichtwertgrundstücks darzustellen (§ 196 Abs. 1 


BauGB). Folglich findet eine Einpreisung der Marktgegebenheiten statt. Misslich gestaltet sich 


zudem, dass die Ermittlung der Bodenrichtwerte nur mindestens alle zwei Jahre erfolgt, 


wodurch im Vergleich zum stichtagsbezogenen Sachverständigengutachten erhebliche 


Abweichungen auftreten können. Ferner bedenklich ist, dass die Ermittlung der Bodenrichtwerte 


regional verschieden ist, da Gutachterausschüsse von den Gemeinden und Landkreisen 


bestellt werden. Darin wird deutlich, dass ein derartiges Massenverfahren kaum in der Lage ist, 


die Komplexität des sich rasch wandelnden bundesweiten Immobilienmarktes abzubilden.  


 


Eine gleichartige Nicht-Berücksichtigung der Marktsituation liegt, wie die vorgenannten 


Begründungen aufzeigen, nicht vor. Durch die Bodenrichtwerte wird eine Marktentwicklung in 


die Kaufpreisaufteilung eingebracht, wohingegen durch die Indexierung der mit dem im 


Gebäude im Zusammenhang stehenden Kosten Marktfaktoren bei der Ermittlung des 


Gebäudewerts unberücksichtigt bleiben. Diese in die Berechnung einfließenden Parameter sind 


daher ursächlich für die nicht sachgerechten Ergebnisse.  


 


Darüber hinaus führt die statische Angabe des Baujahres insbesondere bei Altbauten zu 


Verzerrungen. Solche Objekte werden regelmäßig grundlegenden Sanierungen unterzogen, 


womit die Gebäude den Charakter von (Fast)-Neubauten annehmen. Somit würde die 


Berechnung einer Wertminderung wegen Alters ab dem Jahr der Sanierung zu 


sachgerechteren Ergebnissen beitragen. Deren Qualität könnte noch gesteigert werden, indem 


anstelle des Baujahres mehrere Kategorien zur Bestimmung der Bausubstanz angeben 


werden. Eine solche Herangehensweise hat sich bei der Ermittlung des Mietspiegels bewährt. 


 


Der DStV regt an, durch Ausübung des pflichtgemäßen Ermessens der entsprechend 


ausgebildeten Sachbearbeiter in den Finanzämtern eine individualisierte und sachgerechte 


Ermittlung der Besteuerungsgrundlagen zu gewährleisten. Verfahrensökonomische Gründe 


dürfen nicht zu einer ungerechtfertigten Benachteiligung der Steuerpflichtigen führen. 


 


Für ergänzende Erörterungen zu vorstehenden Überlegungen stehen wir Ihnen gerne zur 


Verfügung. 







Stellungnahme S 14/15 des Deutschen Steuerberaterverbands e.V. 
zur Arbeitshilfe zur Aufteilung eines Gesamtkaufpreises für ein bebautes 
Grundstück (Kaufpreisaufteilung) 


_____________________________________________________________________________ 
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Mit freundlichen Grüßen 


         
gez.      gez. 
RA/StB Norman Peters   Annekathrin Wernsdorf, B.Sc. 
(Geschäftsführer)    (Referentin für Steuerrecht) 
 
 
 
***************************************** 
Der Deutsche Steuerberaterverband e.V. (DStV) repräsentiert bundesweit rund 36.500 und damit über 60 % der selbstständig in 
eigener Kanzlei tätigen Berufsangehörigen. Er vertritt ihre Interessen im Berufsrecht, im Steuerrecht, der Rechnungslegung und 
dem Prüfungswesen. Die Berufsangehörigen sind als Steuerberater, Steuerbevollmächtigte, Wirtschaftsprüfer, vereidigte 
Buchprüfer und Berufsgesellschaften, in den uns angehörenden 16 regionalen Mitgliedsverbänden freiwillig zusammengeschlossen. 
 
****************************************** 








BUNDESFINANZHOF Urteil vom 13.10.2015, IX R 46/14


Abfindung - Ermäßigte Besteuerung - Geringfügigkeit einer Teilauszahlung


Leitsätze
1. Die Auszahlung einer einheitlichen Abfindung in zwei Teilbeträgen steht der Anwendung des ermäßigten 
Steuersatzes ausnahmsweise nicht entgegen, wenn sich die Teilzahlungen im Verhältnis zueinander eindeutig als 
Haupt- und Nebenleistung darstellen und wenn die Nebenleistung geringfügig ist.
2. Eine Nebenleistung kann unter Berücksichtigung der konkreten individuellen Steuerbelastung als geringfügig 
anzusehen sein, wenn sie niedriger ist als die tarifliche Steuerbegünstigung der Hauptleistung.


Tenor
Die Revision des Beklagten gegen das Urteil des Finanzgerichts Baden-Württemberg vom 3. November 2014  10 K 
2655/13 wird als unbegründet zurückgewiesen.
Die Kosten des Revisionsverfahrens hat der Beklagte zu tragen.


Tatbestand


1 I. Der Kläger und Revisionsbeklagte (Kläger) war seit 1971 bei demselben Arbeitgeber nichtselbständig 
beschäftigt. Im Kalenderjahr 2009 betrug sein Bruttoarbeitslohn ca. 34.500 EUR. Das Arbeitsverhältnis endete 
durch Aufhebungsvertrag mit Wirkung zum 30. September 2010. Für den Verlust des Arbeitsplatzes sagte der 
Arbeitgeber dem Kläger eine betriebliche Abfindung in Höhe von 104.800 EUR zu sowie eine Tarifabfindung in 
Höhe von 10.200 EUR. Die Tarifabfindung floss dem Kläger im Jahr 2010 zu und wurde in voller Höhe 
besteuert. Der Bruttoarbeitslohn belief sich einschließlich der Tarifermäßigung im Jahr 2010 auf 
ca. 44.300 EUR. Die betriebliche Abfindung floss dem Kläger im Streitjahr (2011) zu. Der Arbeitgeber führte die 
Lohnsteuer ohne Berücksichtigung der Tarifermäßigung ab.


2 In seiner Einkommensteuererklärung für 2011 machte der Kläger geltend, die betriebliche Abfindung sei als 
Entschädigung für entgangene Einnahmen mit dem ermäßigten Steuersatz zu besteuern. Der Beklagte und 
Revisionskläger (das Finanzamt --FA--) unterwarf die betriebliche Abfindung davon abweichend dem vollen 
Steuersatz. Der Einspruch blieb erfolglos.


3 Das Finanzgericht (FG) hat der Klage stattgegeben. Zwar seien die vereinbarten Leistungen Teile einer 
einheitlichen Abfindung und komme die Anwendung des ermäßigten Steuersatzes grundsätzlich nicht in 
Betracht, wenn eine einheitliche Abfindung in Teilbeträgen ausgezahlt werde. Die Auszahlung des Teilbetrags 
von 10.200 EUR im Jahr 2010 hindere hier jedoch ausnahmsweise nicht die ermäßigte Besteuerung der 
betrieblichen Abfindung von 104.800 EUR im Streitjahr. Der Zweck des Gesetzes, bei zusammengeballten 
Zahlungszuflüssen die Progression zu mildern, gebiete in diesem Fall die Anwendung des ermäßigten 
Steuersatzes. Die gesondert ausgezahlte Tarifabfindung sei im Verhältnis zu der betrieblichen Abfindung unter 
Berücksichtigung der individuellen Steuerbelastung noch als geringfügig anzusehen und deshalb unschädlich.


4 Mit der dagegen gerichteten Revision rügt das FA die Verletzung materiellen Rechts (§ 34 Abs. 1 des 
Einkommensteuergesetzes --EStG--).


5 Das FA beantragt,


das angefochtene Urteil aufzuheben und die Klage abzuweisen.


6 Der Kläger beantragt,


die Revision zurückzuweisen.


7 Das Bundesministerium der Finanzen ist dem Rechtsstreit beigetreten, hat sich jedoch nicht zur Sache 
geäußert.


Entscheidungsgründe
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II. Die Revision ist unbegründet und deshalb zurückzuweisen (§ 126 Abs. 2 der Finanzgerichtsordnung 
--FGO--). Im Ergebnis zu Recht hat das FG der Klage stattgegeben. Die im Streitjahr vom Kläger 
vereinnahmte betriebliche Abfindung von 104.800 EUR führt unter Berücksichtigung seiner individuellen 
Steuerbelastung zu außerordentlichen Einkünften.


9 1. Sind in dem zu versteuernden Einkommen außerordentliche Einkünfte enthalten, so ist nach § 34 Abs. 1 
EStG die darauf entfallende Einkommensteuer nach einem ermäßigten Steuersatz zu bemessen. Nach § 34 
Abs. 2 Nr. 2 EStG kommen als außerordentliche Einkünfte u.a. Entschädigungen in Betracht, die gemäß § 24 
Nr. 1 Buchst. a EStG als Ersatz für entgangene oder entgehende Einnahmen gewährt werden.


10 a) Zu Recht gehen das FG und die Beteiligten übereinstimmend davon aus, dass die vom Kläger für den 
Verlust seines Arbeitsplatzes erhaltene einheitliche Abfindung eine Entschädigung i.S. des § 24 Nr. 1 
Buchst. a EStG darstellt.


11 b) Außerordentliche Einkünfte i.S. des § 34 EStG setzen weiter voraus, dass die Entschädigung grundsätzlich 
in einem Veranlagungszeitraum zufließt und geeignet ist, zu einer einmaligen und außergewöhnlichen 
Progressionssteigerung zu führen. Diese abzumildern ist der Zweck der Billigkeitsregelung des § 34 Abs. 1 
und Abs. 2 Nr. 2 EStG (vgl. ständige Rechtsprechung, z.B. Urteil des Bundesfinanzhofs --BFH-- vom 4. März 
1998 XI R 46/97, BFHE 185, 429, BStBl II 1998, 787, m.w.N.). Dass die Auszahlung der betrieblichen 
Abfindung beim Kläger im Streitjahr zu einer einmaligen außergewöhnlichen Progressionsspitze geführt hat, 
steht außer Frage. Fraglich ist allein, ob die Auszahlung in zwei verschiedenen Veranlagungszeiträumen der 
Anwendung des ermäßigten Steuersatzes entgegensteht.


12 c) Grundsätzlich steht die Auszahlung einer einheitlichen Abfindung in zwei Veranlagungszeiträumen der 
Anwendung des ermäßigten Steuersatzes entgegen; denn Teilauszahlungen bewirken stets eine 
Progressionsmilderung. Dies schließt die Anwendung des ermäßigten Steuersatzes grundsätzlich aus und 
zwar auch dann, wenn die Teilzahlungen jeweils mit anderen laufenden Einkünften zusammentreffen und sich 
daraus ein (nicht bloß einmaliger) Progressionsnachteil ergibt (ständige Rechtsprechung, vgl. BFH-Urteil vom 
28. Juni 2006 XI R 58/05, BFHE 214, 319, BStBl II 2006, 835, m.w.N.). Andernfalls könnte die Grenze 
zwischen außerordentlichen Einkünften i.S. des § 34 EStG und den nach dem Regeltarif zu versteuernden 
Einkünften nicht hinreichend trennscharf gezogen werden (BFH-Urteil vom 2. September 1992 XI R 63/89, 
BFHE 171, 416, BStBl II 1993, 831).


13 d) Davon abweichend kann eine Teilauszahlung ausnahmsweise unschädlich sein, wenn andernfalls der 
Zweck des Gesetzes verfehlt würde. Liegen keine besonderen Umstände vor, die die Teilleistung bedingen 
oder prägen (z.B. soziale Motivation, persönliche Notlage), kommt es allein auf die Höhe der Teilleistung an. 
Die Auszahlung einer einheitlichen Abfindung in zwei Teilbeträgen steht danach der Anwendung des 
ermäßigten Steuersatzes ausnahmsweise nicht entgegen, wenn sich die Teilzahlungen im Verhältnis 
zueinander eindeutig als Haupt- und Nebenleistung darstellen und wenn die Nebenleistung geringfügig ist 
(grundlegend BFH-Urteil vom 25. August 2009 IX R 11/09, BFHE 226, 265, BStBl II 2011, 27).


14 e) Unter welchen Umständen von einer geringfügigen Teilleistung auszugehen ist, bestimmt sich nach dem 
Vorliegen einer Ausnahmesituation in der individuellen Steuerbelastung des einzelnen Steuerpflichtigen. Eine 
starre Prozentgrenze (im Verhältnis der Teilleistungen zueinander oder zur Gesamtabfindung) sieht das 
Gesetz weder vor noch kann eine solche die gesetzlich geforderte Prüfung der Außerordentlichkeit im 
Einzelfall ersetzen (BFH-Urteile vom 26. Januar 2011 IX R 20/10, BFHE 232, 471, BStBl II 2012, 659; vom 
8. April 2014 IX R 28/13, BFH/NV 2014, 1514; BFH-Beschluss vom 20. Juni 2011 IX B 59/11, BFH/NV 2011, 
1682).


15 2. Nach diesen Grundsätzen ist die Teilauszahlung von 10.200 EUR im Vorjahr unter den besonderen 
Bedingungen des Streitfalls noch als geringfügige Nebenleistung anzusehen.


16 Die Teilauszahlung beläuft sich im Streitfall auf 8,87 % der Gesamtabfindung oder 9,73 % der Hauptleistung. 
Eine geringfügige Nebenleistung hat der Senat nicht mehr angenommen, wenn sie mehr als 10 % der 
Hauptleistung beträgt (vgl. BFH-Urteil in BFH/NV 2014, 1514). Ergänzend ist zu berücksichtigen, dass die 
Nebenleistung niedriger ist als die Steuerentlastung der Hauptleistung. Mit dieser Begründung hat der BFH 
zwar bislang nur eine sozial motivierte, nachträgliche Zusatzleistung des Arbeitgebers der Höhe nach als 
unschädlich erachtet (vgl. BFH-Urteil vom 24. Januar 2002 XI R 43/99, BFHE 197, 522, BStBl II 2004, 442). 
Der Maßstab lässt sich jedoch zur Konkretisierung der bloßen Geringfügigkeit gleichermaßen heranziehen. 
Müsste unter diesen Umständen die Tarifermäßigung versagt werden, stünde der Steuerpflichtige besser da, 
wenn er die Teilauszahlung nicht erhalten hätte. Die Teilauszahlung würde (vor Steuern) noch nicht einmal 
den steuerlichen Nachteil ausgleichen, den sie verursacht hat. Dieses Ergebnis würde zu wirtschaftlich 
unsinnigen Gestaltungen Veranlassung geben. Dies verdeutlicht, dass die Anwendung des ermäßigten 
Steuersatzes nach dem Zweck des Gesetzes trotz der Teilzahlung zur Abmilderung der einmaligen 
individuellen Progressionssteigerung im Streitjahr noch geboten ist. Zu berücksichtigen ist ferner auch, dass 
der Kläger auf die Höhe der Abfindung und die Modalitäten ihrer Auszahlung offenbar keinen entscheidenden 
Einfluss hatte.
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17 3. Das Urteil des FG erweist sich damit im Ergebnis als zutreffend (§ 126 Abs. 4 FGO).


18 Das FA hat zur Ermittlung des Streitwerts für das Streitjahr eine Probeberechnung der Einkommensteuer 
unter Anwendung der Tarifermäßigung durchgeführt. Danach ermäßigt sich die Einkommensteuer im Streitfall 
bei Anwendung des § 34 EStG von derzeit 37.273 EUR um 10.806 EUR auf 26.467 EUR. Daraus ergibt sich 
zugleich, dass die Tarifermäßigung im Streitfall anzuwenden ist, denn die vom Kläger im Vorjahr 
vereinnahmte Teilzahlung von 10.200 EUR ist niedriger als die streitige Steuerermäßigung der Hauptleistung 
(10.806 EUR).


19 4. Die Kostenentscheidung beruht auf § 135 Abs. 2 FGO.
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BETREFF  Zweifelsfragen im Zusammenhang mit der ertragsteuerlichen Behandlung von Entlas-
sungsentschädigungen (§ 34 EStG) 
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Unter Bezugnahme auf das Ergebnis der Erörterungen mit den obersten Finanzbehörden der 
Länder nehme ich zu Fragen im Zusammenhang mit der ertragsteuerlichen Behandlung von 
Entlassungsentschädigungen wie folgt Stellung: 
  


Inhaltsverzeichnis 
 
 


  Rz. 


I. Allgemeines 1 – 3 


II. Lebenslängliche betriebliche Versorgungszusagen 4 – 7 


 1. Steuerliche Behandlung von Entlassungsentschädigungen bei Verzicht des 
Arbeitgebers auf die Kürzung einer lebenslänglichen Betriebsrente 


5 


 2. Steuerliche Behandlung von Entlassungsentschädigungen bei vorgezoge-
ner lebenslänglicher Betriebsrente 


6 
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I. Allgemeines 


1 1Scheidet ein Arbeitnehmer auf Veranlassung des Arbeitgebers vorzeitig aus einem 
Dienstverhältnis aus, so können ihm folgende Leistungen des Arbeitgebers zufließen, 
die wegen ihrer unterschiedlichen steuerlichen Auswirkung gegeneinander abzugren-
zen sind: 
– normal zu besteuernder Arbeitslohn nach § 19, ggf. i. V. m. § 24 Nr. 2 EStG, 
– steuerbegünstigte Entschädigungen nach § 24 Nr. 1 i. V. m. § 34 Abs. 1 


und 2 EStG (>Rz. 2 bis 3), 
– steuerbegünstigte Leistungen für eine mehrjährige Tätigkeit i. S. d. 


§ 34 Abs. 2 Nr. 4 EStG. 
2Auch die Modifizierung betrieblicher Renten kann Gegenstand von Auflösungsver-
einbarungen sein (>Rz. 4 bis 7). 


2 1Eine steuerbegünstigte Entschädigung setzt voraus, dass an Stelle der bisher geschul-


deten Leistung eine andere tritt. 2Diese andere Leistung muss auf einem anderen, ei-


genständigen Rechtsgrund beruhen. 3Ein solcher Rechtsgrund wird regelmäßig Be-
standteil der Auflösungsvereinbarung sein; er kann aber auch bereits bei Abschluss des 
Dienstvertrags oder im Verlauf des Dienstverhältnisses für den Fall des vorzeitigen 


Ausscheidens vereinbart werden. 4Eine Leistung in Erfüllung eines bereits vor dem 
Ausscheiden begründeten Anspruchs des Empfängers ist keine Entschädigung, auch 
wenn dieser Anspruch in einer der geänderten Situation angepassten Weise erfüllt wird 


(Modifizierung; siehe z. B. Rz. 4 bis 7). 5Der Entschädigungsanspruch darf – auch 
wenn er bereits früher vereinbart worden ist – erst als Folge einer vorzeitigen Beendi-


gung des Dienstverhältnisses entstehen. 6Eine Entschädigung i. S. d. § 24 Nr. 1 Buch-
stabe a EStG kann auch vorliegen, wenn der Arbeitgeber seinem Arbeitnehmer eine 
(Teil-)Abfindung zahlt, weil dieser seine Wochenarbeitszeit aufgrund eines Vertrags 
zur Änderung des Arbeitsvertrags unbefristet reduziert (>BFH vom 25.08.2009 – 
BStBl 2010 II S. 1030). 


3 1Eine Entschädigung i. S. d. § 24 Nr. 1 Buchstabe a EStG, die aus Anlass einer Ent-
lassung aus dem Dienstverhältnis vereinbart wird (Entlassungsentschädigung), setzt 
den Verlust von Einnahmen voraus, mit denen der Arbeitnehmer rechnen konnte. 
2Eine Zahlung des Arbeitgebers, die bereits erdiente Ansprüche abgilt, wie z. B. rück-
ständiger Arbeitslohn, anteiliges Urlaubsgeld, Urlaubsabgeltung, Weihnachtsgeld, 
Gratifikationen, Tantiemen oder bei rückwirkender Beendigung des Dienstverhältnis-
ses bis zum steuerlich anzuerkennenden Zeitpunkt der Auflösung noch zustehende 


Gehaltsansprüche, ist keine Entschädigung i. S. d. § 24 Nr.  1 Buchstabe a EStG. 3Das 
gilt auch für freiwillige Leistungen, wenn sie in gleicher Weise den verbleibenden Ar-
beitnehmern tatsächlich zugewendet werden. 
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II. Lebenslängliche betriebliche Versorgungszusagen 


4 1Lebenslängliche Bar- oder Sachleistungen sind als Einkünfte i. S. d. § 24 Nr. 2 EStG 


zu behandeln (>BFH vom 28.09.1967 – BStBl 1968 II S. 76). 2Sie sind keine außer-
ordentlichen Einkünfte i. S. d. § 34 Abs. 2 EStG und damit für eine begünstigte Be-
steuerung der im Übrigen gezahlten Entlassungsentschädigung i. S. d. 
§ 24 Nr. 1 Buchstabe a EStG unschädlich (siehe die hauptsächlichen Anwendungsfälle 


in Rz. 5 bis 7). 3Deshalb kommt die begünstigte Besteuerung auch dann in Betracht, 
wenn dem Arbeitnehmer im Rahmen der Ausscheidensvereinbarung erstmals lebens-


lang laufende Versorgungsbezüge zugesagt werden. 4Auch eine zu diesem Zeitpunkt 
erstmals eingeräumte lebenslängliche Sachleistung, wie z. B. ein verbilligtes oder un-
entgeltliches Wohnrecht, ist für die ermäßigte Besteuerung unschädlich. 


 
1. Steuerliche Behandlung von Entlassungsentschädigungen bei Verzicht des 


Arbeitgebers auf die Kürzung einer lebenslänglichen Betriebsrente 
5 Wird bei Beginn der Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung die lebenslängli-


che Betriebsrente ungekürzt gezahlt, so schließt dies die ermäßigte Besteuerung der 
Entlassungsentschädigung, die in einem Einmalbetrag gezahlt wird, nicht aus. 


 
2. Steuerliche Behandlung von Entlassungsentschädigungen bei vorgezoge-


ner lebenslänglicher Betriebsrente 


6 1Wird im Zusammenhang mit der Auflösung des Dienstverhältnisses neben einer 
Einmalzahlung eine (vorgezogene) lebenslängliche Betriebsrente bereits vor Beginn 
der Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung gezahlt, so schließt auch dies die 


ermäßigte Besteuerung der Entlassungsentschädigung nicht aus. 2Dabei ist es uner-
heblich, ob die vorgezogene Betriebsrente gekürzt, ungekürzt oder erhöht geleistet 


wird. 3In diesen Fällen ist die vorgezogene Betriebsrente nach § 24 Nr. 2 EStG zu er-
fassen. 


 
3. Steuerliche Behandlung von Entlassungsentschädigungen bei Umwand-


lung eines (noch) verfallbaren Anspruchs auf lebenslängliche Betriebsren-
te in einen unverfallbaren Anspruch 


7 Wird ein (noch) verfallbarer Anspruch auf lebenslängliche Betriebsrente im Zusam-
menhang mit der Auflösung eines Dienstverhältnisses in einen unverfallbaren An-
spruch umgewandelt, so ist die Umwandlung des Anspruchs für die Anwendung des 
§ 34 Abs. 1 EStG auf die Einmalzahlung unschädlich. 
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1. Zusammenballung von Einkünften in einem VZ (>1. Prüfung) 


8 1Nach ständiger Rechtsprechung (>BFH vom 14.08.2001 – BStBl 2002 II S. 180 
m. w. N.) setzt die Anwendung der begünstigten Besteuerung nach § 34 Abs.  1 und 
2 EStG u. a. voraus, dass die Entschädigungsleistungen zusammengeballt in einem VZ 


zufließen. 2Der Zufluss mehrerer Teilbeträge in unterschiedlichen VZ ist deshalb 
grundsätzlich schädlich (>BFH vom 03.07.2002 – BStBl 2004 II S. 447, >1. Prüfung). 
3Dies gilt nicht, soweit es sich um eine im Verhältnis zur Hauptleistung stehende ge-
ringfügige Zahlung (maximal 5 % der Hauptleistung) handelt, die in einem anderen 


VZ zufließt (>BFH vom 25.08.2009 – BStBl 2011 II S. 27). 4Ausnahmsweise können 
jedoch ergänzende Zusatzleistungen, die Teil der einheitlichen Entschädigung sind 
und in späteren VZ aus Gründen der sozialen Fürsorge für eine gewisse Übergangszeit 
gewährt werden, für die Beurteilung der Hauptleistung als einer zusammengeballten 


Entschädigung unschädlich sein (>Rz. 13). 5Pauschalbesteuerte Arbeitgeberleistungen 
sind bei der Beurteilung des Zuflusses in einem VZ nicht zu berücksichtigen. 
6Bestimmen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, dass die fällige Entschädigung erst im 
Folgejahr zufließen soll, ist dies für die Anwendung von § 34 Abs. 1 und 2 EStG un-


schädlich. 7Dabei gelten die Grundsätze von Rz. 8 bis 15 entsprechend (>BFH vom 


11.11.2009 – BStBl 2010 II S. 46). 8Ein auf zwei Jahre verteilter Zufluss der Entschä-
digung ist ausnahmsweise unschädlich, wenn die Zahlung der Entschädigung von 
vornherein in einer Summe vorgesehen war und nur wegen ihrer ungewöhnlichen Hö-
he und der besonderen Verhältnisse des Zahlungspflichtigen auf zwei Jahre verteilt 
wurde oder wenn der Entschädigungsempfänger – bar aller Existenzmittel – dringend 
auf den baldigen Bezug einer Vorauszahlung angewiesen war (>BFH vom 02.09.1992 
– BStBl 1993 II S. 831). 


 
2. Zusammenballung von Einkünften unter Berücksichtigung der wegfallen-


den Einnahmen (>2. Prüfung) 
2.1. Zusammenballung i. S. d. § 34 EStG, wenn durch die Entschädigung die 


bis zum Jahresende wegfallenden Einnahmen überschritten werden 
9 Übersteigt die anlässlich der Beendigung eines Arbeitsverhältnisses gezahlte Entschä-


digung die bis zum Ende des VZ entgehenden Einnahmen, die der Arbeitnehmer bei 
Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses bezogen hätte, so ist das Merkmal der Zusam-
menballung von Einkünften stets erfüllt. 


 
2.2. Zusammenballung i. S. d. § 34 EStG, wenn durch die Entschädigung nur 


ein Betrag bis zur Höhe der bis zum Jahresende wegfallenden Einnahmen 
abgegolten wird 







 
Seite 6  10 Übersteigt die anlässlich der Beendigung eines Dienstverhältnisses gezahlte Entschä-


digung die bis zum Ende des (Zufluss-) VZ entgehenden Einnahmen nicht, ist das 
Merkmal der Zusammenballung von Einkünften nur erfüllt, wenn der Steuerpflichtige 
weitere Einnahmen bezieht, die er bei Fortsetzung des Dienstverhältnisses nicht bezo-
gen hätte (>BFH vom 04.03.1998 – BStBl II S. 787, >2. Prüfung). 


 
a) Ermittlung der zu berücksichtigenden Einkünfte (mit Beispielen) 


11 1Für die Beurteilung der Zusammenballung ist es ohne Bedeutung, ob die Entschädi-


gung für den Einnahmeverlust mehrerer Jahre gewährt werden soll. 2Entscheidend ist 
vielmehr, ob es unter Einschluss der Entschädigung infolge der Beendigung des 
Dienstverhältnisses in dem jeweiligen VZ insgesamt zu einer über die normalen Ver-
hältnisse hinausgehenden Zusammenballung von Einkünften kommt (>BFH vom 


04.03.1998 – BStBl II S. 787). 3Dagegen kommt es auf eine konkrete Progressionser-
höhung nicht an (>BFH vom 17.12.1982 – BStBl 1983 II S. 221, vom 21.03.1996 – 


BStBl II S. 416 und vom 04.03.1998 – BStBl II S. 787). 4Auch die Zusammenballung 
mit anderen laufenden Einkünften des Steuerpflichtigen ist keine weitere Vorausset-
zung für die Anwendung des § 34 Abs. 1 EStG (>BFH vom 13.11.1953 – BStBl 1954 
III S. 13); dies gilt insbesondere in Fällen, in denen die Entschädigung die bis zum 
Jahresende entgehenden Einnahmen nur geringfügig übersteigt (>Rz. 9). 
5Andererseits kommt § 34 Abs. 1 EStG unter dem Gesichtspunkt der Zusammenbal-
lung auch dann in Betracht, wenn im Jahr des Zuflusses der Entschädigung weitere 
Einkünfte erzielt werden, die der Steuerpflichtige nicht bezogen hätte, wenn das 
Dienstverhältnis ungestört fortgesetzt worden wäre und er dadurch mehr erhält, als er 
bei normalem Ablauf der Dinge erhalten hätte (>BFH vom 04.03.1998 – BStBl II 


S. 787). 6Bei der Berechnung der Einkünfte, die der Steuerpflichtige beim Fortbestand 
des Vertragsverhältnisses im VZ bezogen hätte, ist grundsätzlich auf die Einkünfte des 
Vorjahres abzustellen (>BFH vom 04.03.1998 – BStBl II S. 787), es sei denn, die Ein-
nahmesituation ist in diesem Jahr durch außergewöhnliche Ereignisse geprägt (>BFH 


vom 27.01.2010 – BStBl 2011 II S. 28). 7Die erforderliche Vergleichsrechnung ist 
grundsätzlich anhand der jeweiligen Einkünfte des Steuerpflichtigen laut Steuerbe-


scheid/Steuererklärung vorzunehmen (>Beispiele 1 und 2). 8Da die außerordentlichen 
Einkünfte innerhalb einer Einkunftsart bzw. der Summe der Einkünfte eine „besondere 
Abteilung“ bilden (>BFH vom 29.10.1998 – BStBl 1999 II S. 588), sind in die Ver-
gleichsrechnung nur Einkünfte einzubeziehen, die in einem Veranlassungszusammen-
hang mit dem (früheren) Arbeitsverhältnis oder dessen Beendigung bzw. in einem in-
neren Zusammenhang mit der früheren Tätigkeit stehen, d. h. die dazu bestimmt sind, 


die Einkünfte aus der früheren Tätigkeit zu ersetzen. 9Negative Einkünfte aus einer 
neu aufgenommenen Tätigkeit i. S. d. §§ 13, 15, 18 sowie § 19 EStG (ohne Versor-







 
Seite 7  gungsbezüge) sind nie zu berücksichtigen. 10Dabei ist der Arbeitnehmer-


Pauschbetrag vorrangig von den laufenden Einkünften i. S. d. § 19 EStG abzuziehen 


(>BFH vom 29.10.1998 – BStBl 1999 II S. 588). 11Dem Progressionsvorbehalt unter-
liegende positive Lohnersatzleistungen und dem § 32b EStG unterliegender Arbeits-


lohn sind in die Vergleichsrechnung einzubeziehen. 12Liegen ausschließlich Einkünf-
te i. S. d. § 19 EStG vor, ist es nicht zu beanstanden, wenn die erforderliche Ver-
gleichsrechnung stattdessen anhand der betreffenden Einnahmen aus nichtselbständi-


ger Arbeit durchgeführt wird. 13Unbeschadet der Regelungen in Rz. 8 (Zusammen-
ballung von Einkünften in einem VZ) sind bei einer solchen Vergleichsrechnung nach 
Maßgabe der Einnahmen neben den positiven Lohnersatzleistungen und dem Arbeits-
lohn, die dem Progressionsvorbehalt nach § 32b EStG unterliegen, auch pauschalbe-
steuerte Arbeitgeberleistungen einzubeziehen (>Beispiel 3). 


 
Beispiel 1: 
Auflösung des Dienstverhältnisses im Jahr 02. Die Entschädigung im Jahr 02 beträgt 
15.000 EUR. 


Vergleich: 


– Jahr 01  
 Einkünfte i. S. d. § 19 EStG (50.000 EUR ./. 1.000 EUR) 49.000 EUR 
 Einkünfte aus den übrigen Einkunftsarten 0 EUR 
 Summe 49.000 EUR 
– Jahr 02  
 Einnahmen i. S. d. § 19 EStG aus bisherigem Dienstverhältnis 25.000 EUR 
 Einnahmen i. S. d. § 19 EStG aus neuem Dienstverhältnis 25.000 EUR 
 abzgl. AN-Pauschbetrag (1.000 EUR) 49.000 EUR 
 Entschädigung 15.000 EUR 
 Summe 64.000 EUR 
Die Entschädigung (15.000 EUR) übersteigt nicht den Betrag der entgehenden Ein-
nahmen (25.000 EUR). Der Steuerpflichtige hat aber aus dem alten und neuen Dienst-
verhältnis so hohe Einkünfte, dass es unter Einbeziehung der Entschädigung zu einer 
die bisherigen Einkünfte übersteigenden Zusammenballung von Einkünften und somit 
zur Anwendung des § 34 EStG kommt. 


 
Beispiel 2: 
Auflösung des Dienstverhältnisses im Jahr 02. Die Entschädigung im Jahr 02 beträgt 
20.000 EUR. 


  







 
Seite 8  Vergleich: 


– Jahr 01  
 Einkünfte i. S. d. § 19 EStG (50.000 EUR ./. 1.000 EUR) 49.000 EUR 
 Einkünfte aus den übrigen Einkunftsarten 0 EUR 
 Summe 49.000 EUR 
– Jahr 02  
 Einnahmen i. S. d. § 19 EStG aus bisherigem Dienstverhältnis 20.000 EUR 
 abzgl. AN-Pauschbetrag (1.000 EUR) 19.000 EUR 
 Entschädigung 20.000 EUR 
 tatsächlich bezogenes Arbeitslosengeld 4.800 EUR 
 Summe 43.800 EUR 
Die Entschädigung von 20.000 EUR übersteigt nicht den Betrag der entgehenden Ein-
nahmen (30.000 EUR). Der auf der Basis der Einkünfte vorgenommene Vergleich der 
aus dem bisherigen Dienstverhältnis im Jahr 02 bezogenen Einkünfte einschließlich 
der Entschädigung (19.000 EUR + 20.000 EUR + 4.800 EUR = 43.800 EUR) über-
steigt nicht die bisherigen Einkünfte des Jahres 01 (49.000 EUR). 
Auch bei einem Vergleich nach Maßgabe der Einnahmen aus nichtselbständiger Ar-
beit übersteigen die im Jahr 02 bezogenen Einnahmen einschließlich der  Entschädi-
gung (20.000 EUR + 20.000 EUR + 4.8000 = 44.800 EUR) nicht die Einnahmen des 
Jahres 01 (50.000 EUR). Eine Zusammenballung der Einkünfte liegt daher nicht vor. 
Für die Entschädigung kommt eine ermäßigte Besteuerung nach § 34 Abs. 1 und 2 
EStG deshalb nicht in Betracht. 


 
Beispiel 3: 
Auflösung des Dienstverhältnisses im Jahr 02. Die Entschädigung im Jahr 02 beträgt 
25.000 EUR. 
Vergleich auf der Basis der Einnahmen: 
– Jahr 01  
 Einnahmen i. S. d. § 19 EStG 50.000 EUR 
– Jahr 02  
 Einnahmen i. S. d. § 19 EStG aus bisherigem Dienstverhältnis 20.000 EUR 
 Entschädigung 25.000 EUR 
 pauschal besteuerte Zukunftssicherungsleistungen ab dem   
 Ausscheiden 994 EUR 
 tatsächlich bezogenes Arbeitslosengeld 4.800 EUR 
 Summe 50.794 EUR 
Die Entschädigung 25.000 EUR übersteigt nicht den Betrag der entgehenden Einnah-
men (30.000 EUR). 
Der Vergleich nach Maßgabe der Einnahmen aus nichtselbständiger Arbeit ergibt, 







 
Seite 9  dass die Einnahmen im Jahr 02 einschließlich der Entschädigung, den pauschal be-


steuerten Zukunftssicherungsleistungen ab dem Ausscheiden und dem tatsächlich be-
zogenen Arbeitslosengeld (50.794 EUR) die Einnahmen des Jahres 01 (50.000 EUR) 
übersteigen. Aufgrund der vorliegenden Zusammenballung kann die Entschädigung 
nach § 34 Abs. 1 und 2 EStG ermäßigt besteuert werden. 


 
Beispiel 4: 
Auflösung des Dienstverhältnisses im März 02 – Einnahmen i. S. d. § 19 EStG bis da-
hin 17.000 EUR, die Entschädigung beträgt 46.000 EUR. Anschließend Bezug von 
Arbeitslosengeld (April 02 bis Oktober 02) 9.000 EUR. Gründung eines Gewerbebe-
triebs im November 02 (Einkünfte: ./.15.000 EUR). 
Vergleich: 
– Jahr 01  
 Einkünfte i. S. d. § 19 EStG (65.000 EUR ./. 1.000 EUR) 64.000 EUR 
 Einkünfte aus den übrigen Einkunftsarten 0 EUR 
 Summe 64.000 EUR 
– Jahr 02  
 Einkünfte i. S. d. § 19 EStG aus bisherigem  
 Dienstverhältnis (17.000 EUR ./. 1.000 EUR) 16.000 EUR 
 Entschädigung 46.000 EUR 
 tatsächlich bezogenes Arbeitslosengeld 9.000 EUR 
 Summe 71.000 EUR 
Die Entschädigung (46.000 EUR) übersteigt nicht den Betrag der entgehenden Ein-
nahmen (65.000 EUR ./. 17.000 EUR) in Höhe von 48.000 EUR. 
Nach dem Vergleich der Einkünfte aus dem früheren Dienstverhältnis des Jahres 01 
(64.000 EUR) mit den Einkünften des Jahres 02, die in Zusammenhang mit dem 
früheren Arbeitsverhältnis (Arbeitslohn und Entschädigung) und dessen Auflösung 
(Arbeitslosengeld) stehen (71.000 EUR), liegt jedoch eine Zusammenballung von 
Einkünften im Jahr 02 vor. 
Die negativen Einkünfte aus dem neu aufgenommenen Gewerbebetrieb sind nicht zu 
berücksichtigen. 


 
b) Anwendung im Lohnsteuerabzugsverfahren 


12 1Im Lohnsteuerabzugsverfahren richtet sich die Anwendung des § 34 EStG nach 


§ 39b Abs.  3 Satz 9 EStG. 2Dabei ist die Regelung nach Rz. 8 und 11 ebenfalls an-
zuwenden, wobei der Arbeitgeber auch solche Einnahmen (Einkünfte) berücksichtigen 
darf, die der Arbeitnehmer nach Beendigung des bestehenden Dienstverhältnisses er-


zielt. 3Der Arbeitnehmer ist in diesem Fall zur Abgabe einer Einkommensteuererklä-


rung verpflichtet (Pflichtveranlagung nach § 46 Abs.  2 Nr.  5 EStG). 4Kann der Ar-







 
Seite 10  beitgeber die erforderlichen Feststellungen nicht treffen, ist im Lohnsteuerabzugsver-


fahren die Besteuerung ohne Anwendung des § 39b Abs. 3 Satz 9 EStG durchzufüh-


ren. 5Die begünstigte Besteuerung erfolgt dann ggf. erst im Veranlagungsverfahren 


(Antragsveranlagung nach § 46 Abs. 2 Nr. 8 EStG). 6Die ermäßigte Besteuerung ist 
im Lohnsteuerabzugsverfahren nicht anzuwenden, wenn sie zu einer höheren Steuer 
führt als die Besteuerung als nicht begünstigter sonstiger Bezug (>BMF-Schreiben 
vom 10.01.2000 – BStBl I S. 138). 


 
3. Zusammenballung von Einkünften bei zusätzlichen Entschädigungsleis-


tungen des Arbeitgebers 
a) Zusätzliche Entschädigungsleistungen des Arbeitgebers 


13 1Sehen Entlassungsvereinbarungen zusätzliche Leistungen des früheren Arbeitgebers 
vor, z. B. unentgeltliche Nutzung des Dienstwagens, ohne dass der ausgeschiedene 
Mitarbeiter noch zu einer Dienstleistung verpflichtet wäre, so kann es sich um eine 


Entschädigung handeln (>Rz. 2, 3). 2Eine Entschädigung liegt in diesen Fällen u. a. 
nicht vor, wenn derartige zusätzliche Leistungen nicht nur bei vorzeitigem Ausschei-
den, sondern auch in anderen Fällen, insbesondere bei altersbedingtem Ausscheiden, 
erbracht werden, z. B. Fortführung von Mietverhältnissen, von Arbeitgeberdarlehen, 
von Deputatlieferungen und von Sondertarifen, sowie Weitergewährung von Rabatten. 
3Lebenslänglich zugesagte Geld- oder Sachleistungen sind stets nach § 24 Nr. 2 EStG 
zu behandeln. 


 
b) Zusammenballung von Einkünften bei zusätzlichen Entschädigungsleis-


tungen des Arbeitgebers aus Gründen der sozialen Fürsorge in späteren 
VZ 


14 1Fließt die Gesamtentschädigung (Einmalbetrag zuzüglich zusätzlicher Entschädi-
gungsleistungen) nicht in einem VZ zu, so ist dies für die Anwendung des § 34 EStG 


grundsätzlich schädlich (>Rz. 8). 2Werden aber zusätzliche Entschädigungsleistungen, 
die Teil einer einheitlichen Entschädigung sind, aus Gründen der sozialen Fürsorge für 
eine gewisse Übergangszeit in späteren VZ gewährt, sind diese für die Beurteilung der 
Hauptleistung als einer zusammengeballten Entschädigung unschädlich, wenn sie we-
niger als 50 % der Hauptleistung betragen. 
3Die Vergleichsrechnung ist hier durch Einnahmenvergleich vorzunehmen. 
4Zusatzleistungen aus Gründen der sozialen Fürsorge sind beispielsweise solche Leis-
tungen, die der (frühere) Arbeitgeber seinem (früheren) Arbeitnehmer zur Erleichte-
rung des Arbeitsplatz- oder Berufswechsels oder als Anpassung an eine dauerhafte Be-


rufsaufgabe und Arbeitslosigkeit erbringt. 5Sie setzen keine Bedürftigkeit des entlas-


senen Arbeitnehmers voraus. 6Soziale Fürsorge ist allgemein im Sinne der Fürsorge 







 
Seite 11  des Arbeitgebers für seinen früheren Arbeitnehmer zu verstehen. 7Ob der Arbeitgeber 


zu der Fürsorge arbeitsrechtlich verpflichtet ist, ist unerheblich. 
8Derartige ergänzende Zusatzleistungen können beispielsweise die Übernahme von 
Kosten für eine Outplacement-Beratung (>BFH vom 14.08.2001 – BStBl 2002 II 
S. 180), die befristete Weiterbenutzung des Dienstwagens (>BFH vom 03.07.2002 – 
BStBl 2004 II S. 447), die befristete Übernahme von Versicherungsbeiträgen, die be-
fristete Zahlung von Zuschüssen zum Arbeitslosengeld (>BFH vom 24.01.2002 – 
BStBl 2004 II S. 442), die Zahlung einer Jubiläumszuwendung nach dem Ausschei-
den, die der Arbeitnehmer bei Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses erhalten hätte 
(>BFH vom 14.05.2003 – BStBl 2004 II S. 451) und Zahlungen zur Verwendung für 
die Altersversorgung (>BFH vom 15.10.2003 – BStBl 2004 II S. 264) sein. 
9Die aus sozialer Fürsorge erbrachten ergänzenden Zusatzleistungen, die außerhalb 
des zusammengeballten Zuflusses in späteren VZ erfolgen, fallen nicht unter die Ta-
rifbegünstigung des § 34 Abs. 1 EStG. 


 


Beispiel: 
Auflösung des Dienstverhältnisses im Jahr 02. Der Arbeitgeber zahlt im Jahr 02 insge-
samt 150.000 EUR Entschädigung und gewährt von Juli 02 bis Juni 03 zur Überbrü-
ckung der Arbeitslosigkeit einen Zuschuss zum Arbeitslosengeld von monatlich 
2.500 EUR. Im Jahr 03 fließen keine weiteren Einkünfte zu. 


– Jahr 02  
 Einnahmen i. S. d. § 19 EStG 50.000 EUR 
 Entschädigung 150.000 EUR 
 monatlicher Zuschuss (6 x 2.500 EUR) 15.000 EUR 
 Entschädigung insgesamt (Hauptleistung) 165.000 EUR 
– Jahr 03  
 monatlicher Zuschuss (6 x 2.500 EUR) 15.000 EUR 
Die im Jahr 03 erhaltenen Zahlungen sind zusätzliche Entschädigungsleistungen, die 
aus sozialer Fürsorge für eine gewisse Übergangszeit gewährt wurden. Sie betragen 
15.000 EUR = 9,09 % von 165.000 EUR (Entschädigungshauptleistung) und sind da-
mit unschädlich für die Beurteilung der Hauptleistung als einer zusammengeballten 
Entschädigung. Die im Jahr 02 erhaltenen Entschädigungsleistungen sind daher nach 
§ 34 EStG ermäßigt zu besteuern. Die im Jahr 03 erhaltenen Zusatzleistungen fallen 
nicht unter die Tarifbegünstigung des § 34 EStG. Wegen des vorzunehmenden Ver-
gleichs der Einnahmen bleibt der Arbeitnehmer-Pauschbetrag außer Betracht. 


 
c) Weitere Nutzung der verbilligten Wohnung 


15 Ist die weitere Nutzung einer Wohnung Bestandteil der Entschädigungsvereinbarung, 
so ist die Mietverbilligung nur dann für die Zusammenballung von Einkünften schäd-







 
Seite 12  lich, wenn sie mietrechtlich frei vereinbar und dem Grunde nach geldwerter Vorteil 


aus dem früheren Dienstverhältnis ist und nicht auf die Lebenszeit des oder der Be-
rechtigten abgeschlossen ist. 


 
 


IV. Planwidriger Zufluss in mehreren VZ/Rückzahlung bereits empfangener 
Entschädigungen 


16 1Die Anwendung der begünstigten Besteuerung nach § 34 Abs. 1 und 2 EStG setzt 
u. a. voraus, dass die Entschädigungsleistungen zusammengeballt, d. h. in einem VZ 


zufließen (>Rz. 9). 2Das Interesse der Vertragsparteien ist daher regelmäßig auf den 


planmäßigen Zufluss in einem VZ gerichtet. 3Findet in den Fällen der nachstehenden 
Rz. 19 und 20 ein planwidriger Zufluss in mehreren VZ statt, obwohl die Vereinba-
rungen eindeutig auf einen einmaligen Zufluss gerichtet waren, ist der Korrekturbetrag 
eines nachfolgenden VZ (VZ 02) auf Antrag des Steuerpflichtigen in den VZ (VZ 01) 
zurück zu beziehen, in dem die – grundsätzlich begünstigte – Hauptentschädigung zu-


geflossen ist. 4Stimmt das Finanzamt diesem Antrag zu (§ 163 AO), ist der Steuerbe-
scheid (VZ 01) nach § 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 AO zu ändern, wobei die begünstigte 
Besteuerung auf die gesamte Entschädigungsleistung (Hauptentschädigung zzgl. Kor-


rekturbetrag) anzuwenden ist. 5Wird der Antrag nicht gestellt und ist die Steuerfest-
setzung für diesen VZ (VZ 02) bereits bestandskräftig, so ist der Bescheid (VZ 01) 
nach § 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 AO zu ändern und die begünstigte Steuerberechnung 
wegen fehlender Zusammenballung zu versagen. 


17 1Hat der Steuerpflichtige in einem nachfolgenden VZ einen Teil der Entschädigung 
zurückzuzahlen, so ist die Rückzahlung als Korrektur auch dann im Jahr des Abflusses 
zu berücksichtigen, wenn die Abfindung im Zuflussjahr begünstigt besteuert worden 


ist. 2Eine Lohnrückzahlung ist regelmäßig kein rückwirkendes Ereignis i. S. d. 
§ 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 AO, das zur Änderung des Einkommensteuerbescheides des 
Zuflussjahres berechtigt (>BFH vom 04.05.2006 – BStBl II S. 911). 


 
1. Versehentlich zu niedrige Auszahlung der Entschädigung 


18 1Es kommt vor, dass eine Entschädigung an den ausscheidenden Arbeitnehmer verse-
hentlich – z. B. auf Grund eines Rechenfehlers, nicht jedoch bei unzutreffender recht-


licher Würdigung – im Jahr des Ausscheidens zu niedrig ausgezahlt wird. 2Der Fehler 
wird im Laufe eines späteren VZ erkannt und der Differenzbetrag ausgezahlt. 


 
2. Nachzahlung nach Rechtsstreit 


19 1Streiten sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer vor Gericht über die Höhe der Entschä-
digung, zahlt der Arbeitgeber üblicherweise an den Arbeitnehmer im Jahr des Aus-







 
Seite 13  scheidens nur den von ihm (Arbeitgeber) für zutreffend gehaltenen Entschädigungsbe-


trag und leistet ggf. erst Jahre später auf Grund einer gerichtlichen Entscheidung oder 


eines Vergleichs eine weitere Zahlung. 2Voraussetzung für die Anwendung der Bil-
ligkeitsregelung nach Rz. 16 ist in diesen Fällen, dass der ausgeschiedene Arbeitneh-
mer keinen Ersatzanspruch hinsichtlich einer aus der Nachzahlung resultierenden 
eventuellen ertragsteuerlichen Mehrbelastung gegenüber dem früheren Arbeitgeber 
hat. 


 
 


V. Vom Arbeitgeber freiwillig übernommene Rentenversicherungsbeiträge i. S. d. 
§ 187a SGB VI 


20 Die Hälfte der vom Arbeitgeber freiwillig übernommenen Rentenversicherungsbeiträ-
ge i. S. d. § 187a SGB VI, durch die Rentenminderungen bei vorzeitiger Inanspruch-
nahme der Altersrente gemildert oder vermieden werden können, ist steuerfrei nach 
§ 3 Nr. 28 EStG. 


21 1Die vom Arbeitgeber zusätzlich geleisteten Rentenversicherungsbeiträge nach 
§ 187a SGB VI einschließlich darauf entfallender, ggf. vom Arbeitgeber getragener 
Steuerabzugsbeträge sind als Teil der Entschädigung i. S. d. § 24 Nr. 1 EStG, die im 
Zusammenhang mit der Auflösung eines Dienstverhältnisses geleistet wird, zu behan-


deln. 2Leistet der Arbeitgeber diese Beiträge in Teilbeträgen, ist dies für die Frage der 


Zusammenballung unbeachtlich. 3Die dem Arbeitnehmer darüber hinaus zugeflossene 
Entschädigung (Einmalbetrag) kann daher aus Billigkeitsgründen auf Antrag unter den 
übrigen Voraussetzungen begünstigt besteuert werden. 


 
 


VI. Anwendung 


22 1Die vorstehenden Grundsätze sind in allen noch offenen Fällen anzuwenden. 2Dieses 
Schreiben ersetzt die im Bezug genannten BMF-Schreiben.  


 
Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. 
 
 
Im Auftrag 





